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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 23.04.2026 

 
Feststellung des am längsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehörenden Mit­
glieds 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 56 HGO ist es Aufgabe des Bürgermeisters, die Gemeindevertretung zur ersten Sitzung 
nach der Wahl zu laden. Diese Funktion erlischt mit der Eröffnung, Begrüßung und der Feststellung 
des am längsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehördende Mitglieds, der die Sitzung 
bis zum Abschluss der Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung weiter führt. 
 
Das am längsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehördende Mitglied ist Herr Dirk Bi-
schoff, Berliner Str. 29, 61138 Niederdorfelden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 




